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Regeste

Asyl und Wegweisung (Mehrfachgesuch)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurtei- lung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel – wie auch hier – endgültig (vgl. Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden (Art. 108 Abs. 2 AsylG; Art.
105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeführerin hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom- men, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Ände- rung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist
einzutreten.

E. 2.1
Wird nach einem erfolglos durchlaufenen Asylverfahren ein Gesuch um Feststellung der
Flüchtlingseigenschaft aufgrund neuer Vorbringen einge- reicht, ist dieses als neues
Asylgesuch unter den Voraussetzungen des Art. 111c AsylG zu prüfen (vgl. BVGE 2014/39
E. 4.6). Ein Wiedererwägungsverfahren im Sinne von Art. 111b AsylG wird einge- leitet,
wenn sich die nachträgliche Veränderung der Sachlage (nur) auf den
Wegweisungsvollzugspunkt bezieht beziehungsweise nach Abschluss des ordentlichen
Beschwerdeverfahrens neue Beweismittel nachgereicht wer- den, die erst nach dem Urteil
erstellt wurden, mit denen aber
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«qualifizier- tes Wiedererwägungsgesuch»; vgl. BVGE 2013/22 E. 5.4 und E. 11.4. f.
m.w.H.). Massgeblich ist in letzterem Fall Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG.

E. 2.2
Das SEM hat den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Behandlung ihrer Vorbringen und
Beweismittel in der Eingabe vom 30. Juli 2020 nicht in Abrede gestellt und ist darauf
eingetreten. Es hat eine differenzierte rechtliche Qualifikation in Anwendung der
massgebenden Gesetzesbe- stimmungen vorgenommen und die Eingabe insgesamt als
Mehrfachge- such im Sinne von Art. 111c AsylG behandelt.

E. 3



Das Urteil in vorliegender Sache ergeht zeitgleich und mit demselben Spruchgremium wie
der Entscheid im Beschwerdeverfahren der Eltern und Geschwister der Beschwerdeführerin
(Urteil D-5140/2020). Die Akten der Familienmitglieder wurden beigezogen.

E. 4
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Aus- länderrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 5
In Bezug auf den Subeventualantrag um Rückweisung der Sache an das SEM zwecks
weiterer Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung (Rechts- begehren 5), welcher von der
Beschwerdeführerin nicht näher begründet wurde, ist festzustellen, dass keine Veranlassung
besteht, die vorinstanzli- che Verfügung aus formellen Gründen aufzuheben. Der
Rückweisungsan- trag ist abzuweisen.

E. 6.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder be- gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen
(Art. 3 Abs. 2 AsylG).
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Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat bezie- hungsweise
mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise
befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss entfernte Möglichkeit
künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern viel- mehr konkrete Indizien die Furcht vor
erwarteten Benachteiligungen realis- tisch und nachvollziehbar erscheinen lassen müssen
(vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5; 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die Beurteilung der
Flüchtlingsei- genschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Erstrecken sich
Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige oder
Verwandte, liegt eine Reflexverfol- gung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn
die von der Re- flexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art.
3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3
m.w.H.). Asylsuchende sind auch dann als Flüchtlinge anzuerkennen, wenn sie erst
aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat-
oder Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würden. Zu
unterscheiden ist dabei zwischen objektiven und sub- jektiven Nachfluchtgründen.
Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände zur drohenden Verfolgung
führen, auf welche die asyl- suchende Person keinen Einfluss nehmen konnte; der von einer
Verfol- gung bedrohten Person ist in solchen Fällen die Flüchtlingseigenschaft zu-
zuerkennen und Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn eine
asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimat- oder



Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung zu
befürchten hat; in diesen Fällen wird kein Asyl gewährt (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE
2010/44 E. 3.5 m.w.H.).

E. 6.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge- geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsa- chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
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E. 7.1
Im ersten Asylverfahren der Beschwerdeführerin wurde das Vorliegen asylrechtlich
relevanter Vorfluchtgründe verneint und festgestellt, dass die Beschwerdeführerin kein
massgebliches Risikoprofil im Sinne des Refe- renzurteils des BVGer E-1866/2015 vom
15. Juli 2016 aufweist, aufgrund dessen sie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka ernsthafte
Nachteile gemäss Art. 3 AsylG zu befürchten hätte (vgl. Verfügung des SEM vom 26.
August 2019 und Urteil des BVGer D-4458/2019 vom 8. Oktober 2019).

E. 7.2
Im Mehrfachgesuch vom 30. Juli 2020 und im Rahmen des vorliegen- den
Beschwerdeverfahrens wird geltend gemacht, neue Beweismittel, von denen die
Beschwerdeführerin erst nach Eröffnung des Beschwerdeurteils vom 8. Oktober 2019
Kenntnis erlangt habe, respektive die erst später ent- standen seien, würden nunmehr
belegen, dass sie sich in Sri Lanka poli- tisch betätigt habe. Weiter würden diese aufzeigen,
dass ihr Vater von den heimatlichen Behörden wegen Verbindungen zu den LTTE verfolgt
worden sei und in diesem Zusammenhang immer noch gesucht werde, und dass er sich
hierzulande exilpolitisch engagiere. Zudem habe sich die Lage in Sri Lanka nach den
Präsidentschaftswahlen von November 2019 wesent- lich verschlechtert. Bei einer
Rückkehr nach Sri Lanka drohe ihr deshalb (Reflex-)Verfolgung seitens der sri-lankischen
Behörden. Diesbezüglich ist Folgendes festzustellen:

E. 7.2.1
Die Beschwerde der Eltern und Geschwister der Beschwerdeführerin gegen die vom SEM
am 14. September 2020 verfügte Abweisung deren Wiedererwägungsgesuchs vom 13. Juli
2020 wird vom Bundesverwal- tungsgericht mit Urteil D-5140/2020 vom heutigen Tag
abgewiesen. Das Gericht hat verneint, dass den Angehörigen der Beschwerdeführerin bei
einer Rückkehr nach Sri Lanka flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung gemäss Art. 3
AsylG seitens der sri-lankischen Behörden droht. Damit ist der Argumentation der
Beschwerdeführerin, welche auf den Vorbringen der Angehörigen und insbesondere auf
den sich auf den Vater beziehenden Beweismitteln aufbaut, die Grundlage entzogen. Vor
diesem Hintergrund ist nicht von einer Gefährdung der Beschwerdeführerin im Sinne einer
Re- flexverfolgung wegen des Vaters auszugehen.

E. 7.2.2



Soweit die Beschwerdeführerin sich auf ein Schreiben der EPRLF vom (…) 2020 bezieht,
ist die vom SEM vorgenommene Beweiswürdigung nicht zu beanstanden. In dem besagten
Schreiben wird im Übrigen ledig- lich angeführt, die Beschwerdeführerin habe im Vorfeld
der Wahlen vom (…) beim Verteilen von Material geholfen. Gewichtige Aufgaben im Rah-
men der damaligen Wahlkampagne ergeben sich daraus nicht und die
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irgendeiner Weise politisch engagiert zu haben. Dieses Beweismittel vermag nicht zu
belegen, dass die Beschwerdeführerin wegen politischer Aktivitäten in den Fokus der
sri-lankischen Behörden geraten wäre und deswegen Verfol- gungsmassnahmen gemäss
Art. 3 AsylG zu befürchten hätte. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang auch, dass die
vorliegenden Vorbringen der Beschwerdeführerin zu einem Überfall auf den Onkel am (…)
2019 ihren Angaben im Beschwerdeverfahren D-4458/2019, in welchem sie dieses Ereignis
bereits geltend gemacht hat, widersprechen. Die jetzige Darle- gung, dass bei dem besagten
Überfall von behördlicher Seite nach ihrem Vater gesucht worden sei, weicht von den
früheren Angaben der Beschwer- deführerin ab, wonach unbekannte Personen damals nach
ihrem Verbleib gefragt hätten (vgl. Urteil D-4458/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 9.3). Die
widersprüchlichen Darlegungen tragen nicht zur Glaubwürdigkeit der Be- schwerdeführerin
bei.

E. 7.2.3
In Bezug auf das Vorbringen, die Beschwerdeführerin sei aufgrund einer veränderten Lage
bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nunmehr ge- fährdet, ist festzuhalten, dass nach den
politischen Veränderungen nach der Machtübernahme des Rajapaksa-Clans im November
2019 – nament- lich der Parlamentswahlen im August 2020, welche die Macht des Rajapa-
ksa-Clans weiter ausweiteten, und der Wahl von Ranil Wickremesinghe am 20. Juli 2022
zum Nachfolger des abgetretenen Gotabaya Rajapaksa als neuer Staatspräsident – beim
derzeitigen Kenntnisstand zwar von einer möglichen Akzentuierung der Gefährdungslage
gegenüber der Zeit vor dem Machtwechsel auszugehen ist, der Personen mit einem
bestimmten Risikoprofil ausgesetzt sind beziehungsweise bereits vorher ausgesetzt waren.
Es gibt zum heutigen Zeitpunkt aber keinen Grund zur Annahme, dass seit dem
Machtwechsel ganze Bevölkerungsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt
wären. Am 9. Mai 2022 trat Mahinda Raja- paksa als Premierminister zurück und Ranil
Wickremesinghe wurde am 20. Juli 2022 zum Nachfolger des ebenfalls abgetretenen
Gotabaya Raja- paksa als neuer Staatspräsident gewählt. Die bisherige Lageeinschätzung
gilt aber im Wesentlichen nach wie vor, ist doch der neue Staatspräsident Teil der alten
politischen Elite (vgl. statt vieler Urteile des BVGer D- 227/2023 vom 3. Mai 2023 E. 7.2,
E-6957/2019 vom 27. April 2023 E. 6.1.2 je m.w.H.). Unter diesen Umständen ist weiterhin
im Einzelfall zu prüfen, ob ein persönlicher Bezug der asylsuchenden Personen zur Präsi-
dentschaftswahl vom 16. November 2019 und den seitherigen politischen Umwälzungen
respektive deren Folgen besteht.
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Be- schwerdeführerin und den eingereichten Beweismitteln nicht. Neue, im ers- ten
Asylverfahren noch nicht beurteilte – und als nicht risikobegründend befundene –
persönliche Risikofaktoren werden nicht dargelegt respektive belegt, und die
Beschwerdeführerin zeigt nicht schlüssig auf, weshalb die veränderten politischen
Machtverhältnisse in Sri Lanka ihr persönliches Ri- sikoprofil verschärfen sollten. Es
bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, sie würde nunmehr von den



heimatlichen Behörden als Ge- fahr für den Einheitsstaat wahrgenommen und hätte im Fall
einer Rückkehr nach Sri Lanka zum heutigen Zeitpunkt mit asylrechtlich relevanten Verfol-
gungsmassnahmen zu rechnen. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, sie
könnte auf einer «Stop- oder Watch- Liste» vermerkt sein. Es ist weiterhin nicht davon
auszugehen, dass sie ein asylrechtlich relevantes Risikoprofil im Sinne des Referenzurteils
E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 aufweist. Allein aus ihrem Geschlecht, der tamilischen
Ethnie und der nun- mehr mehrjährigen Landesabwesenheit ist keine Gefährdung
flüchtlings- rechtlich beachtlichen Ausmasses abzuleiten. Auch ist nicht davon auszu-
gehen, dass sie allein deshalb, weil sie aus der Schweiz nach Sri Lanka zurückkehrt, von der
heimatlichen Regierung zu jener Gruppe gezählt wird, die bestrebt ist, den tamilischen
Separatismus wieder aufleben zu lassen. Schliesslich ist hinsichtlich der geäusserten
Befürchtung, sie habe als al- leinstehende tamilische Frau eventuell sexuell motiviertes
Stalking zu be- fürchten, festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht in dieser Hin-
sicht praxisgemäss von der Schutzfähigkeit und dem Schutzwillen des sri- lankischen
Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern, auch ge- genüber der tamilischen
Bevölkerung, ausgeht (vgl. Urteile des BVGer D- 498/2020 vom 26. April 2024 E. 9.2,
D-5401/2022 vom 24. Januar 2024 E. 9.6, E-1467/2020 vom 26. Mai 2023 E. 5.4.3 m.w.H.,
D-1530/2020 vom 16. August 2023 E. 5.2.1, D-5008/2022 vom 23. Oktober 2023 E. 6.2).

E. 7.3
Aufgrund des Gesagten ist auch im heutigen Zeitpunkt nicht davon aus- zugehen, dass der
Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr nach Sri Lanka flüchtlingsrechtlich relevante
Verfolgungsmassnahmen gemäss Art. 3 AsylG drohen würden. Das SEM hat das
Mehrfachgesuch vom 8. Mai 2019 zu Recht abgewiesen.

E. 8
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Die Beschwerdeführerin verfügt
insbesondere weder über eine
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Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht ange-
ordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 9.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim
Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 9.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).

E. 9.2.1



So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in
dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG
gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu
werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3
BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedri- gende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105)
und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 9.2.2
Das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement schützt nur Personen, welche die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es der Beschwer- deführerin nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG veran- kerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführerin in den Heimat- staat ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.
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E. 9.2.3
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdefüh- rerin noch aus den
Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat
dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK
verbotenen Strafe oder Behand- lung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des EGMR sowie
jener des UN-Anti- Folterausschusses müsste die Beschwerdeführerin eine konkrete Gefahr
(«real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihr im Fall einer Rückschiebung
Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen
Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124–127 m.w.H.). Dies ist ihr unter
Hinweis auf die vorste- henden Erwägungen nicht gelungen. Der EGMR hat sich mit der
Gefährdungssituation im Hinblick auf eine EMRK-widrige Behandlung namentlich für
Tamilen, die aus einem europä- ischen Land nach Sri Lanka zurückkehren, wiederholt
befasst (vgl. EGMR, R.J. gegen Frankreich, Urteil vom 19. September 2013, Beschwerde
Nr. 10466/11; E.G. gegen Grossbritannien, Urteil vom 31. Mai 2011, Be- schwerde Nr.
41178/08; T.N. gegen Dänemark, Urteil vom 20. Januar 2011, Beschwerde Nr. 20594/08;
P.K. gegen Dänemark, Urteil vom 20. Januar 2011, Beschwerde Nr. 54705/08; N.A. gegen
Grossbritannien, Urteil vom 17. Juli 2008, Beschwerde Nr. 25904/07; Rechtsprechung
bestätigt in J.G. gegen Polen, Entscheidung vom 11. Juli 2017, Beschwerde Nr. 44114/14).
Dabei unterstreicht der Gerichtshof, dass nicht in genereller Weise davon auszugehen sei,
zurückkehrenden Tamilen drohe eine unmenschliche Be- handlung. Vielmehr müssten im
Rahmen der Beurteilung, ob die betroffene Person ernsthafte Gründe für die Befürchtung
habe, die Behörden hätten an einer Festnahme und Befragung ein Interesse, verschiedene
Aspekte in Betracht gezogen werden, welche im Wesentlichen durch die im Refe- renzurteil
E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 identifizierten Risikofaktoren ab- gedeckt sind (vgl.
EGMR, T.N. gegen Dänemark, a.a.O., § 94; EGMR, E.G. gegen Grossbritannien, a.a.O., §
13 und 69). Die Beschwerdeführerin vermochte nicht darzutun, dass sie befürchten muss,
bei einer Rückkehr nach Sri Lanka die Aufmerksamkeit der heimat- lichen Behörden in
einem flüchtlingsrechtlich relevanten Ausmass auf sich zu ziehen. Es besteht weiter kein



Grund zur Annahme, dass sich die jüngs- ten politischen Entwicklungen konkret auf sie
auswirken könnten, und es ergeben sich keine konkreten Hinweise darauf, dass sie in Sri
Lanka mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Massnahmen zu befürchten hätte, die über einen
sogenannten «Background Check» (Befragung und Überprü- fung von Tätigkeiten im In-
und Ausland) hinausgehen würden, oder dass
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Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie noch die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri
Lanka den Wegweisungsvollzug unzulässig erscheinen (vgl. Referenzur- teile des BVGer
E■737/2020 vom 27. Februar 2023 E. 10.1.1 ff. und E■1866/2015 vom 15. Juli 2016 E.
12.2 f., Urteil des BVGer E-3280/2019 vom 5. Juni 2023 E. 9.2.3). Dies gilt auch unter
Berücksichtigung der jüngs- ten wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Sri
Lanka (vgl. Urteil des BVGer D-4210/2020 vom 16. November 2023 E. 9.2.3).

E. 9.2.4
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 9.3
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf- grund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und me- dizinischer Notlage konkret gefährdet
sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist – unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
AIG – die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 9.3.1
Die Beschwerdeführerin stammt aus der Nordprovinz von Sri Lanka, wohin der
Wegweisungsvollzug zumutbar ist, wenn das Vorliegen individu- eller
Zumutbarkeitskriterien bejaht werden kann (vgl. Referenzurteil E-1866/2015 E. 13.3;
bestätigt im Urteil D-4210/2020 vom 16. November 2023 E. 9.3.1).

E. 9.3.2
Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wird nicht aufgezeigt, in- wiefern sich seit
Abschluss des ersten Asylverfahrens die persönliche Si- tuation der Beschwerdeführerin
derart verändert haben soll, als dass nun- mehr davon auszugehen wäre, sie gerate im Falle
der Rückkehr nach Sri Lanka aus persönlichen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder
gesund- heitlicher Art in eine existenzbedrohende Lage. Soziale Anknüpfungs- punkte sind
weiterhin erkennbar.

E. 9.3.3
Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch weiterhin nicht als
unzumutbar.

E. 9.4
Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständi- gen Vertretung des
Heimatstaats die für eine Rückkehr notwendigen Rei- sedokumente zu beschaffen (Art. 8
Abs. 4 AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung
auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AIG).
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E. 9.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1–4 AIG).

E. 10
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig so- wie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und – soweit diesbezüglich überprüfbar – angemessen ist. Die Beschwerde
ist abzuweisen.

E. 11
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem ihr aber die
unentgeltliche Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG mit Zwischenverfügung vom
16. November 2020 gewährt wurde, ist von der Kostenerhebung abzusehen, zumal nicht
ersichtlich ist, dass sie in pro- zessualer Hinsicht im heutigen Zeitpunkt nicht mehr
bedürftig wäre. (Dispositiv nächste Seite)

D-5206/2020 Seite 21

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


